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Reglement Aufgabenstunden 

Gesetzliche Grundlage 
§17 Volksschulgesetz VSG: Die Gemeinden können betreute Aufgabenstunden anbieten und in 
besonderen Fällen die Schüler:innen zur Teilnahme verpflichten. 
 
Grundsatz  
Die Aufgabenstunde soll den Schüler:innen ermöglichen, ihre Hausaufgaben in ruhiger Atmosphäre zu 
erledigen. Die Hausaufgabenstunde stellt keine verbindliche Betreuungsmöglichkeit dar, da die Kinder 
sofort nach Erledigung der Hausaufgaben nach Hause gehen. Dieses Angebot ist kein Nachhilfe- oder 
Stützunterricht. 
 
Angebot/Zeiten  
Die Aufgabenstunde wird an drei Nachmittagen pro Woche angeboten: 
 
Montagnachmittag 15.15 – 16.00 Uhr  
Dienstagnachmittag 15.15 – 16.00 Uhr  
Donnerstagnachmittag 15.15 – 16.00 Uhr  
 
Ist das Kind mit den Hausaufgaben fertig oder hat es keine Hausaufgaben, muss es sich bei der 
Betreuungsperson abmelden und wird anschliessend nach Hause geschickt. 
 
Anmeldung  
Die Anmeldung für die Aufgabenstunde erfolgt durch die Eltern mit dem Anmeldeformular auf der 
Website  www.primarschule-lufingen.ch. Ein Kind kann für eine, zwei oder drei Aufgabenstunden 
angemeldet werden.   
Falls die Klassenlehrperson den Besuch der Aufgabenstunde(n) für eine Schülerin/einen Schüler als 
sinnvoll erachtet, kann sie – nach Rücksprache mit den Eltern – das betreffende Kind ebenfalls 
anmelden.  
Die Anmeldung gilt in der Regel für ein Schuljahr und die Teilnahme ist nach erfolgter Anmeldung 
obligatorisch. 
 
Absenzen 
Bei einer Absenz infolge Krankheit, Arztbesuch, etc. sind die Eltern verpflichtet, ihr Kind bei der 
Schulverwaltung über KLAPP abzumelden. 
 
Kosten  
Der Besuch der Aufgabenstunden ist kostenlos. 
 
Ausschluss 
Während den Aufgabenstunden gelten dieselben Regeln, wie für den Unterricht bei der 
Klassenlehrperson. Schüler:innen, welche die Aufgabenstunde stören, dürfen weggewiesen werden. Die 
Lehrperson oder die Schulleitung wird über den Ausschluss informiert. 
  
Organisation 
Die Organisation der Aufgabenstunde unterliegt der Schulleitung. 
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